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£>ie ^ircpc »on SBedjigen
58on ©runber

Sas ehoroürbige ©ottesbaus ait ftiller fjügelßatbe roirb
nun rooßt halb ein neues Kleib befommen. Sen Seßigern unb
allen anbern greunben itjres beimeligen Kirßleins mößten mir
bier etroas ergäßlen non beffen ©efßißte unb non ber ©ntroitf*
lung ber fircblicben Serßältniffe in ber ©emeinbe 33ect)igen unb
brum berum.

3» ©nbe bes fünften gaßrhunberts rourben bie in bie
Sßroetg eingemanberten Alemannen burcb bie benachbarten
granfen befiegt. Ser größte König bes granfenoolfes roar be*

fanntliß Karl ber ©roße. Siefer roar ein cfjriftlicber König. ©r
rootlte, baß in all feinen Untertanenlanben fein ©taube ange*
nommen roerbe. ©s famen Srebiger bes ©oangeliums baber.
Siefen gelang es mit nief Stühe unb ©ebulb, unfer Soit, bas
mit ganger Eingabe an feinen fteibengöttern bing, gum roabren,
lebenbigett ©ott ßingufüßren. Um ibm ben Schritt gum neuen
©tauben gu erleichtern, nahm man in ben neuen Kultus her*
über, roas an ben alten religiöfen Sräußen unb ©eroobnbeiten
irgenbroie mit ßriftlißent ©laubensgebalt oereinbart roerben
tonnte. Ntan fefete bie neuen ßriftlißen geiem in bie Seit ber
frühem beibnifchen gefte: Sas grüßlingsfeft ber Dftara rourbe
in bas chriftliche Ofterfeft nmgeroanbelt. An bie Stelle ber beib*
nifßen Dpferftätten baute man Kapellen. 2Bo man SBuotan,
bem ©ott bes Krieges, eßebem geopfert hatte, ba roeißte man
bas neue ©ottesbaus einem ber heiligen Krieger Aiartinus,
Atauritius ober ©eorgius.

An ber Stelle ber jefeigen Kirche in Seßigen ftanb oorber
etn bem St. Atartin geroeißtes ©ottesbaus. Ob biefes roobl auch
auf einem beibnifeßen Dpferplaß erbaut roorben ift? Skßr*
fßeinliß. Sie Sage ergößlt, bie Seßiger haben bas neue ®ot=
tesbaus roeftlicß oon Ußigen, auf ber Anhöhe groifeßen Sifang
unb Skper, bauen roollen. Aber in jeber Naßt feien bie Sau*
fteine auf geßeimnisoolle Skife nach Seßigen hinuntergetragen
roorben, unb nach bent ©runbfaß: „Ser ©fßiber git nah!" habe
man fcßließlich eben halt bort bie Kirche gebaut. — 2Bir roiffen
nicht, roer biefes frühere ©ottesbaus gebaut bat. Skhrfßeinliß
gefchaß bies burcb bie #errfßaft Siorb, gu roelcßer in früherer
Seit ein Seil ber ©emeinbe Seßigen gehörte. — SMr lernten
auch fein ©ntftehungsjaßr nicht; roir roiffen nur, baß es 1294
ftanb.

Ilm bas ©nbe bes 14. Saßrhunberts tarn Seßigen mit
Stettlen, Solligen unb Aturi unter bie Derrfßaft ber Stabt
Sern unb bilbete mit biefen Nachbarorten bas ©ebiet ber „oier
bernifßen Kilchfpiele".

©eroöhnlich roaren reiche ©runbßerren bie ©rbauer ber
Kirchen, ©s galt als ein befonbers oerbienftootles Skrf, ein
©ottesbaus gu ftiften. Snbem roar eine folcße Stiftung geroößn*
Ii© ein recht profitables ©efcßäft. Ser ©runbberr teilte bie Un*
tertanen eines geroiffen Segirfes ber neuen Kirche gu, unb nun
mußte ißm jebes ©emeinbegtieb alljährlich ben Sehnten ent*
richten. Sinn nannte biefes ©infommen ben Kirchenfaß ober bie
©ollatur. Ser ©ollator hatte bas Seßt, bie Sfarrftelle nach
eigenem ©rmeffen gu befeßen.

©inen Seit (%) bes Seßntens follte ber ©eiftlicße erhalten.
Sagu überroies ber ©ollator bemfeibett ein ®ut, beffen ©rtrag
ißm gang gufallen follte. Alan nannte basfelbe SSibumgut (ge=
mibmetes ©ut) unb ben Sachter SMbmer. SMbumgut ber Sfor*
rei Seßigen œar bas „©äßli".

Su ben ©infünften ber Sfarrer gehörten auch bie Seimigen
(©rftlingsfrüßte bes gelbes), bie im Anfang gefßenfroeife bem
Siener ©ottes bargebracht rourben, fich fpäter aber in eine
regelmäßige Abgabe oerroanbetten. gerner rourben ber Kirche
gum Seil ber Seele („Seelgerett") alljährliche Senten für
„gahrgeiten" geftiftet, auch ©üter, ©elbfummen ober ©ülten
uergabt. Ser Sobestag bes Spenbers rourbe bann alljährlich
burcb bie Sotenmeffe („gaßrgeit") gefeiert.

gm Sauterbaß, auf bem £>ubet bei Sinneringen, gu SMß*
barbsroil unb in ber Sßroenbi oberhalb Sßorberg ftanben in
fatbotifeßer Seit Kapellen. Kamen feßroere Seiten mit Krieg
ober Seft ober Seuerung, bann roanbetten ernfte, feierliche
Srogeffionen an biefe heiligen Orte, um Suße gu tun unb ©ott
um Ntilbe unb ©nabe gu bitten.

2lber fo gabireiß biefe ©ottesbäufer auch roaren, fo roenig
refpeftierte fie geitroeife ber raube Sinn unb Srauß ber Se*
oölferung. ©s mußte oerboten roerben, fjeu unb Stroh in ber

Kircße gu oerforgen. ©iner holte fieß oom Kircßenbacß bie Sßin*
betn, bie er für fein #aus nötig hatte, ©s rourbe ißm geboten,
fie gu erfeßen unb bis baßin ben Altar mit einer Secfe gu
fchüßen.

gn ben erften Seiten ber cßriftlicßen Kircße rourbe auch bei
uns eine ftrenge Kircßengucßt geübt. Sas Setragen ber ©emein*
begtieber rourbe feßarf überroaeßt. geßltritte rourben an ben
greien mit ©elbftrafen gefüßnt. ßeibeigenen unb hörigen rour*
be ber Süßen mit Nuten gepeitfßt, ober man feßnitt ißnen bie
Ilaare ab. An gafttagen mußte fieß jebermann oon gleifß*
fpeifen unb auch oon Atilß, Sutter, Käfe unb ©iern enthalten
unb bis mittags (früßer fogar bis nachmittags 3 llßr) nüchtern
bleiben, gebermann mußte bas llnferoater in beutfeßer unb
tateinifeßer Sprache beten tonnen. Am Sonntag-fanben foL=

genbe ©ottesbienfte in ber Kircße ftatt: grüßmeffe, Stette
(grüßgottesbienft), Seebigt unb Sefper (Naßmittagsgottes*
bienft).

Nach unb nach änberte fieß bas alles. Sie Sriefter oerfanfen
in Unroiffenbeit unb Noßßeit. gn ihren Srebigten fütterten fie
bas Soit mit ißren eigenen religiöfen Spißfinbigteiten. Scßlimm
roarb es gueß mit ißrem ßebensroanbel. Sarum feßroanb in ber
©emeinbe rafcß bie ©ßrfureßt oor ber Kircße unb ihren Organen.
1510 mußte bem Ammann gu Secßigen geboten roerben, „bas
Akrßen am Sonntag abgutun". 1525 tarn ein ©ebot, baß
Steinftoßen unb Neiten auf bem Kirchhof oerboten feien. 2lucß

folle ber Siegrift aßt haben, „baß fein Sßropn ba umgangenb"
unb nißt mehr als feßs Sote ins gleiße ©rab gelegt roerben.
gn gteißem Stoße, roie Nohßeit unb Unroiffenbeit überhanb
nahmen, maßte fiß ber Aberglaube breit. Statt an ben all*
mäßtigen unb allroeifen Sater im Rimmel glaubte man an bie

Saubermaßt irgenb einer toten Säße ober pilgerte mit gläubi*
ger Anbaßt gum rounöertätigen Stuttergottesbilb in ber Kirße
gu Kleinhößftetten.

Unb roieber ftrömte es in hellen Sßaren hinüber gum
Kirßlein oon Kleinhößftetten. Siesmal aber roar es nißt roe*

gen bes Atuttergottesbilbes, fonbern roegen ber Srebigt eines
jungen ©eiftlißen namens Srunner, ber fo gang anbers lehrte
als bie anbern Sfarrer. Skr fßon etroas oon Stoingli ober
fiuther gehört hatte, fanb, ber junge Ntann prebige gleiß roie
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Die Kirche von Vechigen
Von E. Grunder

Das ehrwürdige Gotteshaus an stiller Hügelhalde wird
nun wohl bald ein neues Kleid bekommen. Den Vechigern und
allen andern Freunden ihres heimeligen Kirchleins möchten wir
hier etwas erzählen von dessen Geschichte und von der Entwick-
lung der kirchlichen Verhältnisse in der Gemeinde Vechigen und
drum herum.

Zu Ende des fünften Jahrhunderts wurden die in die
Schweiz eingewanderten Alemannen durch die benachbarten
Franken besiegt. Der größte König des Frankenvolkes war be-
kenntlich Karl der Große. Dieser war ein christlicher König. Er
wollte, daß in all seinen Untertanenlanden sein Glaube ange-
nommen werde. Es kamen Prediger des Evangeliums daher.
Diesen gelang es mit viel Mühe und Geduld, unser Volk, das
mit ganzer Hingabe an seinen Heidengöttern hing, zum wahren,
lebendigen Gott hinzuführen. Um ihm den Schritt zum neuen
Glauben zu erleichtern, nahm man in den neuen Kultus her-
über, was an den alten religiösen Bräuchen und Gewohnheiten
irgendwie mit christlichem Glaubensgehalt vereinbart werden
konnte. Man setzte die neuen christlichen Feiern in die Zeit der
frühern heidnischen Feste: Das Frühlingsfest der Ostara wurde
in das christliche Osterfest umgewandelt. An die Stelle der heid-
Nischen Opferstätten baute man Kapellen. Wo man Wuotan,
dem Gott des Krieges, ehedem geopfert hatte, da weihte man
das neue Gotteshaus einem der heiligen Krieger Martinus,
Mauritius oder Georgius.

An der Stelle der jetzigen Kirche in Vechigen stand vorher
ein dem St. Martin geweihtes Gotteshaus. Ob dieses wohl auch
auf einem heidnischen Opferplatz erbaut worden ist? Wahr-
scheinlich. Die Sage erzählt, die Vechiger haben das neue Got-
teshaus westlich von Utzigen, auf der Anhöhe zwischen Biiang
und Weyer, bauen wollen. Aber in jeder Nacht seien die Bau-
steine auf geheimnisvolle Weise nach Vechigen hinuntergetragen
worden, und nach dem Grundsatz: „Der Gschider git nah!" habe
man schließlich eben halt dort die Kirche gebaut. — Wir wissen
nicht, wer dieses frühere Gotteshaus gebaut hat. Wahrscheinlich
geschah dies durch die Herrschaft Word, zu welcher in früherer
Zeit ein Teil der Gemeinde Vechigen gehörte. — Wir kennen
auch sein Entstehungsjahr nicht: wir wissen nur, daß es 1294
stand.

Um das Ende des 14. Jahrhunderts kam Vechigen mit
Stellten, Völligen und Muri unter die Herrschaft der Stadt
Bern und bildete mit diesen Nachbarorten das Gebiet der „vier
bernischen Kilchspiele".

Gewöhnlich waren reiche Grundherren die Erbauer der
Kirchen. Es galt als ein besonders verdienstvolles Werk, ein
Gotteshaus zu stiften. Zudem war eine solche Stiftung gewöhn-
lich ein recht profitables Geschäft. Der Grundherr teilte die Un-
tertanen eines gewissen Bezirkes der neuen Kirche zu, und nun
wußte ihm jedes Gemeindeglied alljährlich den Zehnten ent-
richten. Man nannte dieses Einkommen den Kirchensatz oder die
Collatur. Der Collator hatte das Recht, die Pfarrstelle nach
eigenem Ermessen zu besetzen.

Einen Teil des Zehntens sollte der Geistliche erhalten.
Dazu überwies der Collator demselben ein Gut, dessen Ertrag
ihm ganz zufallen sollte. Man nannte dasselbe Widumgut (ge-
widmetes Gut) und den Pächter Widmer. Widumgut der Pfar-
rei Vechigen war das „Gäßli".

Zu den Einkünften der Pfarrer gehörten auch die Primizen
(Erstlingsfrüchte des Feldes), die im Anfang geschenkweise dem
Diener Gottes dargebracht wurden, sich später aber in eine
regelmäßige Abgabe verwandelten. Ferner wurden der Kirche
zum Heil der Seele („Seelgerett") alljährliche Renten für
„Fahrzeiten" gestiftet, auch Güter, Geldsummen oder Gülten
vergabt. Der Todestag des Spenders wurde dann alljährlich
durch die Totenmesse („Fahrzeit") gefeiert.

Im Lauterbach, auf dem Hubel bei Sinneringen, zu Wick-
hardswil und in der Schwendi oberhalb Thorberg standen in
katholischer Zeit Kapellen. Kamen schwere Zeiten mit Krieg
oder Pest oder Teuerung, dann wandelten ernste, feierliche
Prozessionen an diese heiligen Orte, um Buße zu tun und Gott
um Milde und Gnade zu bitten.

Aber so zahlreich diese Gotteshäuser auch waren, so wenig
respektierte sie zeitweise der rauhe Sinn und Brauch der Be-
völkerung. Es mußte verboten werden, Heu und Stroh in der

Kirche zu versorgen. Einer holte sich vom Kirchendach die Schin-
dein, die er für sein Haus nötig hatte. Es wurde ihm geboten,
sie zu ersetzen und bis dahin den Altar mit einer Decke zu
schützen.

In den ersten Zeiten der christlichen Kirche wurde auch bei
uns eine strenge Kirchenzucht geübt. Das Betragen der Gemein-
deglieder wurde scharf überwacht. Fehltritte wurden an den
Freien mit Geldstrafen gesühnt. Leibeigenen und Hörigen wur-
de der Rücken mit Ruten gepeitscht, oder man schnitt ihnen die
Haare ab. An Fasttagen mußte sich jedermann von Fleisch-
speisen und auch von Milch, Butter, Käse und Eiern enthalten
und bis mittags (früher sogar bis nachmittags 3 Uhr) nüchtern
bleiben. Jedermann mußte das Unservater in deutscher und
lateinischer Sprache beten können. Am Sonntag fanden fol-
gende Gottesdienste in der Kirche statt: Frühmesse, Mette
(Frllhgottesdienst), Predigt und Vesper (Nachmittagsgottes-
dienst).

Nach und nach änderte sich das alles. Die Priester versanken
in Unwissenheit und Rohheit. In ihren Predigten fütterten sie

das Volk mit ihren eigenen religiösen Spitzfindigkeiten. Schlimm
ward es auch mit ihrem Lebenswandel. Darum schwand in der
Gemeinde rasch die Ehrfurcht vor der Kirche und ihren Organen.
1319 mußte dem Ammann zu Vechigen geboten werden, „das
Werthen am Sonntag abzutun". 1323 kam ein Gebot, daß
Steinstoßen und Reiten auf dem Kirchhof verboten seien. Auch
solle der Siegrist acht haben, „daß kein Schwyn da umgangend"
und nicht mehr als sechs Tote ins gleiche Grab gelegt werden.
In gleichem Maße, wie Rohheit und Unwissenheit überHand
nahmen, machte sich der Aberglaube breit. Statt an den all-
mächtigen und allweisen Vater im Himmel glaubte man an die
Zaubermacht irgend einer toten Sache oder pilgerte mit gläubi-
ger Andacht zum wundertätigen Muttergottesbild in der Kirche

zu Kleinhöchstetten.

Und wieder strömte es in hellen Scharen hinüber zum
Kirchlein von Kleinhöchstetten. Diesmal aber war es nicht we-
gen des Muttergottesbildes, sondern wegen der Predigt eines
jungen Geistlichen namens Brunner, der so ganz anders lehrte
als die andern Pfarrer. Wer schon etwas von Zwingli oder
Luther gehört hatte, fand, der junge Mann predige gleich wie



1176 Die 58 e r n

biefe. 3n überfüllter Kirche unb überall geißelte er furchtlos alte
•äRißftänbe im firchlicfjen unb im alltäglichen Geben.

Sie Regierung in Sern oerftanb es ausgeseicfmet, bie (Re=

formationsberoegung in ibrem ©ebiete fo 3U lenfen, unb su be»

einfluffen, baß fie ihr unberoußt unb fampflos bie Kirche mit
all ibrem Einfluß unb materiellen (Befißtum in bie ßanbe
fpielte. Sann bemächtigte man ficb Schritt um Schritt bes Ein»
fiuffes auf ben 21Utag ber „Untertanen" burcb bie fog. Sitten»,
manbote.

Sem (Pfarrer mürbe in jeber ©emeinbe ein Eborgericht
(„Ebrbarfeit") beigegeben, bas mit ihm gemeinfam bas fittlicbe
Geben ber „tpfarrfinber" (ber großen unb ber deinen) beauf»

ficbtigen mußte. Sas ©borgericbt rourbe su Einfang bes 3abres
burcb ben 21mmann beftellt unb beeibigt unb bann oon ihm
geleitet. Ser „(Brebifant" führte bas (Brotofolt. Sie „Ehrbar»
feit" batte bas (Recht, gehlbaren bas dßirtsbaus su oerbieten,
©efangenfrfjaft bis auf brei Sage su oerhängen, ©elbbußen auf»

suerlegen unb ben „ffärbfabt" (in ber Kirche ben (Boben fiiffen)
3U oerfügen. Sœei „Ehgäumer" unb sroei „heimlicher" hatten
Aufgaben, bie fich aus ihren 21mtstiteln oerraten.

Sie Eborgericbtsprotofotle (auch bie oon (Becbigen) finb
intereffante Kulturbofumente aus biefer alten 3eit, unb mir
fönnen es uns nicht oerfagen, hier einige Eintragungen aus
ben 58ecbiger=(Brotofollen folgen su (äffen.

1628 unb 29 herrfcßte bie (Beft in ber ©emeinbe.

1639 muß eine (Berfeblung bes Simmanns gerügt merben.
„So gehts, roenn man mehr auf ©aben, greffen unb Saufen,,
als auf Sott, Sucht unb Ehrbarfeit fieht." — 3n biefem 3abr
mußte man einfchreiten gegen bas „Sabaftrinfen", bas „oon
feinem anfänglichen notroenbigen ©ebraurf) nunmehr 3U' einem
gmeinen teglichen (Reufen unber ORannes» unb SSteibsperfonen,
ja fogar unber bem gemeinen Sienftootf fommen ift".

1648: „2lnftänbige Geute behalten in ber Kirche ben hut
auf bem Kopf".

1656: „Sa bas gans fchebliche, Geib unb ©eift oerberbliche
überflüffige Srinfen bes Kirfchen» unb anberen gebrannten
SBaffern auch bei ben allergeringften Geuten allsufehr über»
hanbnemme, fo baß beffen gan3e ©tefer ooll eingefchüttet unb

gans glefcßen ooll an oerpottene, gans ärgerliche Holstens
(heimliche Sänse in (Kälbern) getragen merben ...", fo befiehlt
ber (Rat oon (Bern frfjärffte fölaßnahmen.

1662 hat (Riggli Kiener 3U lifeigen bie (Kehr gegen ben

(Brebiger gesogen.

1685 hielt eine (Bäuerin ihrer (Dtagb (mit ber fie im Streit
mar) beim ©ang sum 21benbmabl in ber Kirche ben guß cor.

1689: Sie alte hurftenen foil eine ©eiß oerberbt haben,
©roße Klage im Sorf Ufeigen, baß fie ben Kühen bie (Mich
nehme. Es geht in biefem häufe nicht mit rechten Singen 3".
SDlit obrigfeitlicher (Beroilligung roirb man ben Seufet unb feine
Künfte oerörtrigen.

1693: 2111e Sonntage foil ein Ehorrichter mährenb ber

(Prebigt auf ber (Portlaube fifeen unb auf bie achten, roelcfje

äirgernis geben.

Ein Ebemeib foil nicht ohne haube unb mit unaufgebun»
benen Süpfen umhergehen.

Ser Schreiber 3U Itßigen hat im Geib um feine oerftorbene
grau oier Sage nacbeinanber im (Boll gefoffen.

1706: Uli Sfchans, ©eneraltump unb Srunfenbolb:
Er ift unb bleibt ein (Bott unb lebet ohne ©ott,
Verachtet fein ©ebott; Korier gottlofer (Rott;
2Burb aber halb su Spott. Kommt slefet in große (Rot.
(Befehr bich oor bem Sob!
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1708: (Prügelei. Ein dßeib hat bas anbere niebergefcblagen,
ift auf fie gefeffen, hat ihr bie gauft auf bas (ötaut unb bie (Rufe

gehalten unb fie gefragt, ob fie ben (Prebifanten, bie Ehrbarfeit
unb ihren (IRann noch mehr fchelten molle.

1715: 3mmer roieber Schlägereien, Ortfchaft gegen Ort»

fchaft.

1722: Sämtliche Ehorrichter gemahnt megen böfem
Erempel.

1723: oerfauft alles, roüttet, baß man ihn binben muß,
läßt Kannen ooll (Kein fich oors (Bett bringen.

Sißung. Kein Ehorrichter erßheint.
Ein anberes (JRal erfcheint fein Eitierter.

1732 „ftarb 2lnbreas (Rups 2Beib im Ginbenthal, Sie mar
bas heilserfanntefte 2Beib, fo ich in biefer ©emeinbe nod) je

angetroffen. 3hr (Reben unb 21ntmorten mar faft lauter mit unb
aus ber heiligen Schrift.".

(Rieht mahr, lieber Gefer unb freunbliche Geferin: Sie „gute
alte Seit" mar eine rohe, unbänbige Seit. (Befonbers bie unfteil»
nolle (Reisläuferei hatte su Stabt unb Ganb bie Sitten gelocfert,
aber auch ernftgefinnte Seitgenoffen immer roieber 3ur büß»
bereiten Einfehr unb 31t allerlei „(Reformen" unb (Reaftionen
gegen bas übet ber Seit oeranlaßt. (Bietismus, (Brübergemeinbe
ufro. traten auf unb roarfen ihre 2Betlen mehr ober roeniger
mirffam auch in unfere ©emeinbe herein.

Sie jefeige Kirche su (Beringen rourbe 1514 gebaut unb roie
ihre (Borgängerin bem hl. dRartin gemeiht. 1702 mürbe ein
neues (Pfarrhaus aufgeführt. Sie Kapellen su Smneringen unb
im Gauterbach mürben mebergeriffen, „bamit nicht ber 2lber»
glaube fich barin einniften fönne".

3m ©ottesbienft mar (Belehrung („Unterricht") bie haupt»
fache. 21uch betagte Eltern hatten an ber Unterroeifung teilsu»
nehmen. Sa mürben biefe ehrroürbigen Sögtinge unterrichtet
in ben oier ffauptftiicfen bes Katechismus. Sie mürben jebes
3ahr über ben Stanö ihres ©taubens eraminiert.

Oil- • (>

Ser Untergang ber alten Eibgenoffenfchaft unb ber Ilm»
fturs ber politifcfjen (Berhältniffe in unferem Ganbe änberten
auch bie firchlichen (Berhältniffe, über melche bie oorftehenben
Seilen einige Streiflichter geroorfen haben. Sie fcbroefeerifche
Einheitsoerfaffung anerfannte feine Staatsfirche mehr. 3ebe
religiöfe ©emeinfehaft mar gebulbet, feine aber fonnte gemiffe
2tufgaben 00m Staate übernehmen. Somit mar nun auch bie
fird)(iche (Behörbe in ber ©emeinbe, bas Eborgericht, einer gro»
ßen Sah! fetner Obliegenheiten entbunben.

Sie (Berfaffung oon 1803 fteltte aber faft alle firchlichen
(Berhältniffe roieber her, roie fie oor 1798 beftanben hatten.

1831 rourbe bas Ehorgericht aufgelöft, unb bamit mar auch
ber lefete (Reft oon Einmirfung auf bas bürgerliche Geben, bas
ber Kirche noch gehlieben mar, ihr öurch ben Staat entriffen.

1839 mürben bie Eollaturen aufgehoben. Ser Staat über»
nahm (Rechte unb (Pflichten ber Eollatoren.

1862 befchloffen bie (Bechiger einftimmig, brei neue ©lochen
ansufefjaffen.

1866 rourbe bie Kirchenheisung eingeführt.
1870 (Befchtuß: Sie ungetauften Kinber follen nicht mehr

3ur (Rachtseit beerbigt merben.

1874 rourbe ben ©eiftlichen auch bie gübrung ber amtlichen
(Berseichniffe über (Reugeborne, (Berehelichte unb ©eftorbene
entsogen unb einem eigenen (Beamten, bem Stoilftanbsbeam»
ten, übertragen.

2lnfangs unferes 3ahrhunberts erhielt bie Kirche eine neue
Orgel, unb ber oerftorbene 2tr<hiteft Kart gnbermühte leitete
bie bamalige Kirchenrenooation.

1176 Die Bern

diese. In überfüllter Kirche und überall geißelte er furchtlos alle
Mißstände im kirchlichen und im alltäglichen Leben.

Die Regierung in Bern verstand es ausgezeichnet, die Re-
formationsbewegung in ihrem Gebiete so zu lenken, und zu be-

einflussen, daß sie ihr unbewußt und kampflos die Kirche mit
all ihrem Einfluß und materiellen Besitztum in die Hände
spielte. Dann bemächtigte man sich Schritt um Schritt des Ein-
flusses auf den Alltag der „Untertanen" durch die sog, Sitten-,
mandate.

Dem Pfarrer wurde in jeder Gemeinde ein Chorgericht
(„Ehrbarkeit") beigegeben, das mit ihm gemeinsam das sittliche
Leben der „Psarrkinder" (der großen und der kleinen) beauf-
sichtigen mußte. Das Ehorgericht wurde zu Anfang des Jahres
durch den Ammann bestellt und beeidigt und dann von ihm
geleitet. Der „Predikant" führte das Protokoll. Die „Ehrbar-
keit" hatte das Recht, Fehlbaren das Wirtshaus zu verbieten,
Gefangenschaft bis auf drei Tage zu verhängen, Geldbußen auf-
zuerlegen und den „Härdfahl" (in der Kirche den Boden küssen)

zu verfügen. Zwei „Ehgäumer" und zwei „Heimlicher" hatten
Aufgaben, die sich aus ihren Amtstiteln verraten.

Die Chorgerichtsprotokolle (auch die von Vechigen) sind

interessante Kulturdokumente aus dieser alten Zeit, und wir
können es uns nicht versagen, hier einige Eintragungen aus
den Vechiger-Protokollen folgen zu lassen.

1628 und 29 herrschte die Pest in der Gemeinde.

1639 muß eine Verfehlung des Ammanns gerügt werden.
„So gehts, wenn man mehr auf Gaben, Fressen und Sauferst
als auf Gott, Zucht und Ehrbarkeit sieht." — In diesem Jahr
mußte man einschreiten gegen das „Tabaktrinken", das „von
seinem anfänglichen notwendigen Gebrauch nunmehr zu einem
gmeinen täglichen Reuken under Mannes- und Weibspersonen,
ja sogar under dem gemeinen Dienstvolk kommen ist",

1648: „Anständige Leute behalten in der Kirche den Hut
auf dem Kopf".

1656: „Da das ganz schädliche, Leib und Geist verderbliche
überflüssige Trinken des Kirschen- und anderen gebrannten
Wassern auch bei den allergeringsten Leuten allzusehr über-
handnemme, so daß dessen ganze Gleser voll eingeschüttet und

ganz Fleschen voll an verpottene, ganz ärgerliche Holztenz
(heimliche Tänze in Wäldern) getragen werden ...", so befiehlt
der Rat von Bern schärfste Maßnahmen.

1662 hat Niggli Kiener zu Utzigen die Wehr gegen den

Prediger gezogen.

1686 hielt eine Bäuerin ihrer Magd (mit der sie im Streit
war) beim Gang zum Abendmahl in der Kirche den Fuß vor.

1689: Die alte Hurstenen soll eine Geiß verderbt haben.
Große Klage im Dorf Utzigen, daß sie den Kühen die Milch
nehme. Es geht in diesem Hause nicht mit rechten Dingen zu.

Mit obrigkeitlicher Bewilligung wird man den Teufel und seine

Künste verörtrigen.

1693: Alle Sonntage soll ein Chorrichter während der

Predigt auf der Portlaube sitzen und auf die achten, welche

Ärgernis geben.

Ein Eheweib soll nicht ohne Haube und mit unaufgebun-
denen Züpfen umhergehen.

Der Schreiber zu Utzigen hat im Leid um seine verstorbene

Frau vier Tage nacheinander im Boll gesoffen.

1766: Uli Tschanz, Generallump und Trunkenbold:
Er ist und bleibt ein Bott und lebet ohne Gott,
Verachtet sein Gebott; Korier gottloser Rott;
Würd aber bald zu Spott. Kommt zletzt in große Not.
Bekehr dich vor dem Tod! >

er Woche Nr. 4?

1768: Prügelei. Ein Weib hat das andere niedergeschlagen,
ist auf sie gesessen, hat ihr die Faust auf das Maul und die Nase
gehalten und sie gefragt, ob sie den Predikanten, die Ehrbarkeit
und ihren Mann noch mehr schelten wolle.

1715: Immer wieder Schlägereien, Ortschaft gegen Ort-
schuft.

1722: Sämtliche Chorrichter gemahnt wegen bösem

Exempel.
1723: versauft alles, wüttet, daß man ihn binden muß,

läßt Kannen voll Wein sich vors Bett bringen.

Sitzung. Kein Chorrichter erscheint.

Ein anderes Mal erscheint kein Citierter.

1732 „starb Andreas Rups Weib im Lindenthal, Sie war
das Heilserkannteste Weib, so ich in dieser Gemeinde noch je

angetroffen, Ihr Reden und Antworten war fast lauter mit und
aus der heiligen Schrift.".

Nicht wahr, lieber Leser und freundliche Leserin: Die „gute
alte Zeit" war eine rohe, unbändige Zeit. Besonders die unheil-
volle Reisläuferei hatte zu Stadt und Land die Sitten gelockert,
aber auch ernstgesinnte Zeitgenossen immer wieder zur büß-
bereiten Einkehr und zu allerlei „Reformen" und Reaktionen
gegen das übel der Zeit veranlaßt. Pietismus, Brüdergemeinde
usw. traten auf und warfen ihre Wellen mehr oder weniger
wirksam auch in unsere Gemeinde herein.

Die jetzige Kirche zu Vechigen wurde 1514 gebaut und wie
ihre Vorgängerin dem hl. Martin geweiht. 1762 wurde ein
neues Pfarrhaus aufgeführt. Die Kapellen zu Sinneringen und
im Lauterbach wurden niedergerissen, „damit nicht der Aber-
glaube sich darin einnisten könne".

Im Gottesdienst war Belehrung („Unterricht") die Haupt-
sache. Auch betagte Eltern hatten an der Unterweisung teilzu-
nehmen. Da wurden diese ehrwürdigen Zöglinge unterrichtet
in den vier Hauptstücken des Katechismus. Sie wurden jedes
Jahr über den Stand ihres Glaubens examiniert.

l)

Der Untergang der alten Eidgenossenschaft und der Um-
stürz der politischen Verhältnisse in unserem Lande änderten
auch die kirchlichen Verhältnisse, über welche die vorstehenden
Zeilen einige Streiflichter geworfen Haben. Die schweizerische
Einheitsverfassung anerkannte keine Staatskirche mehr. Jede
religiöse Gemeinschaft war geduldet, keine aber konnte gewisse
Aufgaben vom Staate übernehmen. Damit war nun auch die
kirchliche Behörde in der Gemeinde, das Chorgericht, einer gro-
ßen Zahl seiner Obliegenheiten entbunden.

Die Versassung von 1863 stellte aber fast alle kirchlichen
Verhältnisse wieder her, wie sie vor 1798 bestanden hatten.

1831 wurde das Chorgericht aufgelöst, und damit war auch
der letzte Rest von Einwirkung auf das bürgerliche Leben, das
der Kirche noch geblieben war, ihr durch den Staat entrissen.

1839 wurden die Collaturen aufgehoben. Der Staat über-
nahm Rechte und Pflichten der Collatoren.

1862 beschlossen die Vechiger einstimmig, drei neue Glocken
anzuschaffen.

1866 wurde die Kirchenheizung eingeführt.
1876 Beschluß: Die ungetansten Kinder sollen nicht mehr

zur Nachtzeit beerdigt werden.

1874 wurde den Geistlichen auch die Führung der amtlichen
Verzeichnisse über Neugeborne, Verehelichte und Gestorbene
entzogen und einem eigenen Beamten, dem Zivilstandsbeam-
ten, übertragen.

Anfangs unseres Jahrhunderts erhielt die Kirche eine neue
Orgel, und der verstorbene Architekt Karl Indermühle leitete
die damalige Kirchenrenovation.


	Die Kirche von Vechigen

